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Migrationspolitische 
Entwicklungen in Österreich  
und der EU 
Ein Überblick der 2020er Jahre

Dieser Beitrag liefert einen Überblick über die zentralen politischen Entwicklungen der 
letzten fünf Jahre in den Bereichen (1) Asyl und vorübergehender Schutz, (2) irreguläre 
Migration und Rückkehr sowie (3) Migration zu Erwerbszwecken in Österreich und der 
EU. Die beschriebenen Entwicklungen beruhen auf den Produkten des Nationalen Kon­
taktpunkts Österreich im Europäischen Migrationsnetzwerk (EMN), insbesondere den 
rezenten jährlichen Asyl- und Migrationsüberblicken.1 Das EMN ist ein europaweites 
Netzwerk von Expertinnen und Experten für Migration und Asyl. Es liefert aktuelle, 
objektive, verlässliche und vergleichbare Informationen zu neuen Entwicklungen im 
Bereich Migration und Asyl in Europa. Die Generaldirektion Migration und Inneres der 
Europäischen Kommission koordiniert das EMN. Das Landesbüro für Österreich der 
Internationalen Organisation für Migration (IOM) agiert in enger Kooperation mit dem 
österreichischen Bundesministerium für Inneres (BMI) als Nationaler Kontaktpunkt 
Österreich im EMN.

1.	MIGRATION UND ASYL: 
GEWICHTIGE POLITIKFELDER 
Migration und Asyl gehören seit Jahren 
zu den prägenden Themen der Politik in 
der EU und Österreich und haben auch in 
der öffentlichen Debatte eine hohe Sicht­
barkeit. In der Eurobarometer-Umfrage 
vom Dezember 2025 rangiert das Thema 
Zuwanderung im Durchschnitt der 27 EU-
Mitgliedstaaten als eines der wichtigsten 
Themen auf Platz zwei: 20 % der befrag­
ten Europäerinnen und Europäer stuften 
das Thema als eines der wichtigsten The­
men für die EU ein (vgl. Eurostat 2025a, 
37). Zugleich sahen 16 % der befragten 
Österreicherinnen und Österreicher das 
Thema als eines der wichtigsten Proble­
me des Landes an; als wichtiger wurden 
die Themen steigende Preise, Inflation, 

Lebenserhaltungskosten (48 %), die wirt­
schaftliche Lage (24 %) und die Staatsver­
schuldung (17 %) eingestuft (vgl. ebd., 39). 
Dem Thema wird nicht nur eine hohe 
Relevanz zugewiesen, es wird auch als 
äußerst polarisierend wahrgenommen. So 
wurde Zuwanderung in einer repräsen­
tativen Umfrage aus dem Jahr 2025, die 
in acht EU-Mitgliedstaaten durchgeführt 
wurde, mit 7,7 Punkten in einer Skala von 
1 bis 10 als das am meisten polarisieren­
de Thema eingestuft (vgl. Vorländer et al. 
2025, 21).

Welche politischen Entwicklungen sind 
in diesem polarisierten Feld zu beobach­
ten? Dieser Frage geht dieser Beitrag nach, 
indem ausgewählte zentrale politische 
Entwicklungen aus den Jahren 2020 bis 
2025 in den Bereichen (1) internationaler 
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und vorübergehender Schutz, (2) irregu­
läre Migration und Rückkehr sowie (3) 
Migration zu Erwerbszwecken in Öster­
reich und der EU erörtert werden. Punktu­
ell werden auch relevante Maßnahmen aus 
2026 mitberücksichtigt. Die im Beitrag 
verwendeten Begriff lichkeiten basieren 
weitgehend auf dem aktuellen Glossar des 
Europäischen Migrationsnetzwerkes.2

2.	INTERNATIONALER UND 
VORÜBERGEHENDER SCHUTZ 

2.1 Kontext
Das Fundament des modernen internatio­
nalen Flüchtlingsrechts in Europa bilden 
die Genfer Flüchtlingskonvention von 
1951 sowie das Zusatzprotokoll von 1967, 
die die rechtliche Stellung und den Schutz 
von Flüchtlingen festlegen (vgl. UNHCR 
o.J.) Das Gemeinsame Europäische Asyl­
system (GEAS) stützt sich auf die Grund­
sätze der Genfer Flüchtlingskonvention 
(GFK), inklusive des Prinzips des Non-Re­
foulements. Dieses schützt auch Personen, 
die nicht in die GfK-Definition der Flücht­
linge fallen, da es im Falle der ernsthaften 
Gefahr von schweren Menschenrechtsver­
letzungen die Auslieferung, Ausweisung 
oder Rückschiebung untersagt (vgl. EK 
2025c).

Ein weiteres zentrales Element des 
GEAS ist das sogenannte Dublin-System, 
das die Zuständigkeit für Asylverfahren 
im Ersteinreisestaat festlegt. Spätestens 
mit den hohen Ankunftszahlen im Jahr 
2015 traten strukturelle Schwächen des 
GEAS zutage: So werden EU-Mitglied­
staaten an den Außengrenzen aufgrund 
des Dublin-Prinzips besonders gefordert 
(vgl. Armstrong 2020). Dies führt dazu, 
dass die an den EU-Außengrenzen gele­
genen Staaten dem Dublin-System typi­
scherweise mit Skepsis gegenüberstehen. 
Solange Österreichs Grenzen zu den öst­
lichen Nachbarländern EU-Außengrenzen 

waren, drückte auch Österreich wieder­
holt Unbehagen gegen dieses System aus 
(vgl. Nowak/Walter 2017, 180). Zudem be­
rücksichtigt das Dublin-System nicht die 
Präferenzen von Schutzsuchenden. Dies 
führt dazu, dass Schutzsuchende weiter­
reisen oder untertauchen – und das Sys­
tem dadurch praktisch unterlaufen (vgl. 
Garcés-Mascareñas 2015; Nowak/Walter 
2017, 179).

Österreich verzeichnete, obwohl es seit 
der EU-Erweiterung von 2004 über keine 
EU-Außengrenze mehr verfügt, nach wie 
vor eine signifikante Anzahl an Anträ­
gen auf internationalen Schutz, mit star­
ken Schwankungen zwischen den Jahren 
(siehe Abbildung 1, Seite 60). Über den 
gesamten in diesem Beitrag beobachteten 
Untersuchungszeitraum hinweg haben sy­
rische Staatsangehörige die meisten Anträ­
ge gestellt, gefolgt von afghanischen. Die 
Antragszahlen anderer Gruppen variieren: 
So gab es etwa 2022 und 2023 eine große 
Anzahl an Anträgen von Inderinnen und 
Indern, Tunesierinnen und Tunesiern so­
wie Marokkanerinnen und Marokkanern, 
ein Phänomen, das ab 2024 nicht mehr 
auftrat (vgl. BMI 2023; BMI 2024a). Dabei 
ist zu bemerken, dass viele Schutzsuchen­
de nicht permanent in Österreich verblei­
ben, sondern das Land wieder verlassen. 
So zeigt eine Studie aus dem Jahr 2024, 
dass von den Personen, die 2019 einen An­
trag auf internationalen Schutz stellten, 
sich mehr als die Hälfte nach zwei Jahren 
nicht mehr im Land aufhielten; von den 
2022 eingereisten Schutzsuchenden waren 
2023 bereits fast 70 % weitergezogen (vgl. 
Gamper et al. 2025, 21).

Zudem kamen, ausgelöst durch den rus­
sischen Angriffskrieg auf die Ukraine, 
seit 2022 Personen aus der Ukraine nach 
Österreich, die jedoch aufgrund ihres 
rechtlichen Status nicht in die Statistik der 
Anträge auf internationalen Schutz fal­
len. Sie besitzen als Vertriebene auf Basis 
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der Vertriebenen-Verordnung3 vom März 
2022 ein vorübergehendes Aufenthalts­
recht. Die Vertriebenen-Verordnung setz­
te den Durchführungsbeschluss, der die 
EU-Richtlinie4 über den vorübergehenden 
Schutz5 aktivierte, in nationales Recht um 
(vgl. EMN 2024b, 3). Laut Daten von Euro­
stat (2026) zu Entscheidungen zur Gewäh­
rung vorübergehenden Schutzes wurde in 
Österreich 2022 90.620 Personen vorü­
bergehender Schutz gewährt, 2023 betrug 
diese Zahl 13.995, 2024 17.785 und 2025 
16.395 Personen (vgl. Eurostat 2026). Am 
01.12.2025 befanden sich 30.332 Personen 
aus der Ukraine in der Grundversorgung 
(vgl. BMI 2025b, 52).

Im Zuge der Entwicklungen rund um 
die Fluchtbewegungen in den Jahren 
2014/2015 kam es in den EU-Mitglied­
staaten zu verstärkten Forderungen nach 
einer Reform des Gemeinsamen Europäi­
schen Asylsystems (GEAS). Im Jahr 2020 
legte die Europäische Kommission (EK) 
schließlich den „Neuen Pakt für Migration 
und Asyl“ vor, der 2024 beschlossen wur­
de und bis Juni 2026 in den Mitgliedstaa­
ten zu implementieren ist (vgl. EK 2024b). 
Er zielt u.a. auf eine umfassende Reform 
des GEAS mit einem neuen „Solidaritäts­

mechanismus“ ab. Während das Dublin-
System aufrecht bleibt, gelten unter dem 
neuen Mechanismus neben der Aufnahme 
von Asylsuchenden auch finanzielle oder 
praktische und operative Unterstützung 
als Formen der Solidarität. Basierend auf 
einer Analyse des „Migrationsdrucks“ in 
den EU-Mitgliedstaaten im Rahmen des 
fortan jährlichen europäischen Asyl- und 
Migrationsberichts erstellt die EK einen 
Vorschlag für einen Solidaritätspool. Die­
ser Vorschlag, der durch den Rat anzuneh­
men ist, hält fest, wie jeder Mitgliedstaat 
einen solidarischen Beitrag zu leisten hat 
(vgl. EK – Vertretung in Deutschland 
2025). Im ersten Vorschlag der Kommissi­
on von November 2025 wurde Österreich
als einer der sechs Mitgliedstaaten identi­
fiziert, denen aufgrund des kumulativen 
Drucks der letzten fünf Jahre 2026 ein 
vollständiger oder teilweiser Abzug von 
ihren Beiträgen zum Solidaritätspool zu 
gewähren sei (vgl. ORF 2025e).

In der Bevölkerung, so zeigt empirische 
Forschung, wird Solidarität positiv einge­
stuft, sofern sie als gerecht wahrgenom­
men wird. Eine Umfrage unter 18.000 Eu­
ropäerinnen und Europäern ergab, dass die 
meisten Europäerinnen und Europäer eine 
proportionale Verteilung von Geflüchteten 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten bevor­
zugen, basierend – wie in der Umfrage 
vorgegeben – auf BIP, Bevölkerungszahl, 
Arbeitslosenrate und der Höhe vorherge­
ganger Antragszahlen (vgl. Bansak et al. 
2017, 5; vgl. dazu auch Drazanova/Ruhs 
2024; Ruhs 2022).

2.2 Nationale Maßnahmen
Im Bereich des internationalen Schutzes 
gab es in Österreich wesentliche institutio­
nelle Änderungen. Dabei ist insbesondere 
die Zusammenführung von Leistungs­
bereichen im Zuge der 2019 erfolgten 
Gründung der Bundesagentur für Betreu­
ungs- und Unterstützungsleistungen (BBU 

Quelle: vorläufige Asylstatistik Dez. 2025 (BMI)
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GmbH) zu nennen (vgl. Ebner 2021, 14). 
Die Kernaufgaben der BBU umfassen 
Rechtsberatung, Grundversorgung und 
Rückkehrberatung. Seit 2022 ist sie auch 
für die Bereitstellung von Menschen­
rechtsbeobachterinnen und -beobachter, 
Dolmetscherinnen und Dolmetscher sowie 
Übersetzerinnen und Übersetzer zustän­
dig (vgl. BBU GmbH o.J.; Ebner 2022). Da­
mit verlagerte sich die Verantwortung für 
Aufgaben, die zuvor von zivilgesellschaft­
lichen Organisationen getragen wurden, in 
staatliche Hand. In Folge eines Urteils des 
Verfassungsgerichtshofs (VfGH) 2023 zur 
Unabhängigkeit der Rechtsberatung für 
Asylwerbende durch die BBU, die diese 
als nicht hinreichend gesetzlich abgesi­
chert einstufte (vgl. Ammann 2024, 16), 
kam es 2024 zu einer Reform der BBU. 
Diese beinhaltete u.a., dass der zuvor fa­
kultative Qualitätsbeirat verpf lichtend 
eingerichtet wurde und verbindliche Re­
gelungen zur Zuteilung und Abnahme von 
Beratungsfällen eingeführt wurden (vgl. 
Streit 2025, 23f).

Eine zentrale internationale Entwicklung, 
die sich auf die österreichische Asylpolitik 
auswirkte, war der Fall des Assad-Regimes 
in der Arabischen Republik Syrien, die 2024 
zur Einleitung von Aberkennungsverfahren 
von syrischen Asylberechtigten führte. Zu­
dem kam es zu einem Stopp der Bearbei­
tung durch das Bundesamt für Fremden­
wesen und Asyl (BFA) von Anträgen auf 
internationalen Schutz, die von Syrerinnen 
und Syrern gestellt wurden (vgl. Ammann/
Stiller 2025b; Streit 2025).

Am 12.03.2025 beschloss der Minister­
rat zudem einen vorübergehenden Stopp 
der Familienzusammenführung von in­
ternational Schutzberechtigten. Zur Um­
setzung dieses Ministerratsbeschlusses 
erfolgte eine Änderung des Asylgesetzes 
2005, basierend auf Art. 72 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (vgl. Parlament Österreich 2025a). 

Der damit neu geschaffene § 36a AsylG 
2005 ermöglicht der Bundesregierung die 
sechsmonatige Entscheidungsfrist6 über 
Anträge auf Familienzusammenführung 
im Falle einer Gefährdung der öffentli­
chen Ordnung und der inneren Sicherheit 
vorübergehend auszusetzen.7 In diesem 
Fall sind Anträge nur dann zu bearbei­
ten, wenn dies zur Aufrechterhaltung des 
Rechts auf Achtung des Privat- und Fami­
lienlebens (Art. 8 Europäische Menschen­
rechtskonvention [EMRK])8 dringend ge­
boten ist (vgl. Parlament Österreich 2025a, 
4). Eine entsprechende Verordnung trat 
am 03.07.2025 mit sechsmonatiger Gültig­
keit in Kraft.9 Anlass dafür war insbeson­
dere die Überlastung des Bildungssystems 
durch die Anzahl an neuen Schülerinnen 
und Schülern, die über die Familienzu­
sammenführung nach Österreich kamen 
(vgl. Parlament Österreich 2025b).

Im Hinblick auf ökonomische Teilhabe 
von Asylwerberinnen und Asylwerbern ist 
zu erwähnen, dass es 2021 zur Aufhebung 
von Arbeitsmarktbeschränkungen für 
Asylwerberinnen und Asylwerber durch 
den VfGH kam. Zuvor war die Beschäf­
tigungsbewilligung auf Saisonarbeit und 
Erntehilfe beschränkt (vgl. Ebner 2023, 
14). Seither gibt es keine Beschränkung 
auf bestimmte Branchen, allerdings be­
dürfen Asylwerberinnen und Asylwer­
ber einer Beschäftigungsbewillligung 
(vgl. § 4 AuslBG),10  die unter anderem 
voraussetzt, dass keine geeignete Ersatz­
arbeitskraft beim Arbeitsmarktservice 
(AMS) als arbeitssuchend vorgemerkt ist 
(vgl. Arbeitsmarktprüfung gemäß § 4b 
AuslBG; ebd.). Eine weitere Beschränkung 
beim Arbeitsmarktzugang für Asylwerbe­
rinnen und Asylwerber besteht gemäß 
§  4 Abs.  1 Z. 1 AuslBG, nachdem eine 
Beschäftigungsbewilligung für Asylwer­
berinnen und Asylwerber frühestens drei 
Monate nach deren Zulassung zum Asyl­
verfahren erteilt werden darf. 
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Im Jahr 2024 wurde zudem die Wieder­
einführung des verpflichtenden Integra­
tionsjahres im Ministerrat beschlossen, 
das sowohl Asylberechtigte, Asylwerbe­
rinnen und Asylwerber mit hoher Aner­
kennungswahrscheinlichkeit, subsidiär 
Schutzberechtigte als auch Vertriebene aus 
der Ukraine einschließt (vgl. Streit 2025). 
Es besteht aus den Säulen „Deutschler­
nen“, „Werte und Orientierung“ und be­
inhaltet eine Integrationserklärung. Bei 
Nichterfüllung sind Sanktionen vorgese­
hen, welche die Kürzung oder Streichung 
finanzieller Leistungen bis hin zur Aber­
kennung des Aufenthaltstitels vorsehen, 
wie die österreichische Integrationsminis­
terin im November 2025 ankündigte (vgl. 
ORF 2025f). Im Einklang damit steht auch 
die Ankündigung im Zuge der im Jänner 
2026 abgehaltenen Regierungsklausur, 
dass Asylberechtigte künftig verpflichtet 
werden, eine verbindliche „Werte-Charta“ 
zu unterzeichnen (vgl. ORF 2026).

Eine weitere Entwicklung stellt der 
stärkere Fokus auf die Verrichtung ge­
meinnütziger Tätigkeit ab. In Folge eines 
Beschlusses der Landesrätinnen und Lan­
desräte im September 2023 über die Ein­
führung einer sogenannten „gemeinnützi­
gen Arbeitspflicht“ für Asylwerberinnen 
und Asylwerber (vgl. Stiller 2023b, 27) er­
arbeitete das BMI einen Leistungskatalog 
(vgl. BMI 2024b) sowie eine Verordnung,11 
mit der die bestehenden Möglichkeiten 
zur gemeinnützigen Arbeit durch Asyl­
werberinnen und Asylwerber ausgedehnt 
wurden.12 Asylwerberinnen und Asylwer­
ber können seitdem – mit ihrem Einver­
ständnis13 – etwa für Hilfstätigkeiten in Se­
niorinnen- und Seniorenheimen, Schulen 
und Kindergärten eingesetzt werden oder 
(bei entsprechender Ausbildung) Hospi­
tationen in Krankenanstalten und Ambu­
latorien verrichten (vgl. BMI 2024b). Die 
gemeinnützige Tätigkeit wird mit einem 
Anerkennungsbeitrag honoriert, dessen 

Höhe jedoch österreichweit nicht einheit­
lich geregelt ist (vgl. BMI 2024b).14 Wenn 
sich Asylwerberinnen und Asylwerber zur 
Ausübung einer gemeinnützigen Tätigkeit 
weigern, kann das Taschengeld (monatlich 
40 Euro)15 gekürzt werden. Diese Kürzung 
des Taschengeldes ist nicht gesetzlich ge­
regelt, sondern obliegt dem Bund für die 
Bundesgrundversorgung bzw. den Ländern 
für die Landesgrundversorgung (vgl. Parla­
ment Österreich 2024b). Auf Landesebene 
führten bisher das Burgenland (2025) und 
Vorarlberg (2024) eine gemeinnützige Tä­
tigkeitspflicht im Sinne dieser Regelungen 
ein; in Kärnten werden Medienberichten 
zufolge entsprechende Regelungen erarbei­
tet (vgl. BMI 2024c; ORF 2025c).

Zudem wurde im Jahr 2024 ein Pilotpro­
jekt zur Einführung einer Sachleistungs­
karte gestartet, die anstelle von Bargeld 
eine stärker kontrollierte Form der Unter­
stützung für Asylwerberinnen und Asyl­
werber vorsieht (vgl. Streit 2025, 25). Der 
österreichweite Ausbau des Modells ist im 
Regierungsprogramm vorgesehen (vgl. 
BKA 2025, 79) und wurde bisher in den 
Grundversorgungsunterkünften des Bun­
des sowie in Oberösterreich, Salzburg und 
der Steiermark umgesetzt (vgl. ORF 2025a; 
ORF 2025b). Niederösterreich führte ein 
eigenes Modell ein (vgl. Amt der niederös­
terreichischen Landesregierung 2024). 

Schließlich kam es im Beobachtungs­
zeitraum zu mehreren Änderungen der 
Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a 
B-VG,16 die 2004 zwischen dem Bund und 
den Ländern abgeschlossen wurde und die 
Grundversorgung von hilfs- und schutz­
bedürftigen Fremden (Asylwerberinnen 
und Asylwerbern, Vertriebenen aus der 
Ukraine, subsidiär Schutzberechtigten und 
anderen aus rechtlichen oder faktischen 
Gründen nicht abschiebbaren Menschen) 
regelt. Dabei handelte es sich um eine An­
gleichung von Kostenhöchstsätzen (202217 

und 202518) sowie um einen befristeten 
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Teuerungsausgleich (2023)19. Es wurde 
aber etwa auch seitens des BMI und der 
Stadt Wien im Jahr 2023 das sogenann­
te „Transparente Realkostenmodell“20 in 
Form eines Pilotprojekts initiiert, das die 
Kostenabrechnung über Tagsätze in der 
Grundversorgung ersetzen soll.

Ein weiterer zentraler Punkt sind Ände­
rungen auf Bundesländerebene im Hin­
blick auf den Anspruch auf Mindestsi­
cherung für subsidiär Schutzberechtigte. 
Berechtigt die Mindestsicherung zu bezie­
hen sind Personen, die hilfsbedürftig sind, 
d.h. deren Haushaltseinkommen unter den 
Mindeststandards der Mindestsicherung 
liegt (vgl. AK Wien o.J.) (1.209,01 Euro 
für Alleinstehende; § 1 Abs. 1 WMG-VO 
2025).21 2024 erhielten 205.781 Personen 
in Österreich die Mindestsicherung, wobei 
davon 109.794 Drittstaatsangehörige wa­
ren, darunter 77.648 Asylberechtigte und 
13.652 subsidiär Schutzberechtigte (vgl. 
Statistik Austria 2025). Die Mindestsiche­
rung ist – bei arbeitsfähigen Personen – an 
die Bereitschaft, die eigene Arbeitskraft 
zur Verfügung zu stellen, gekoppelt und 
wird erst ausbezahlt, wenn die eigenen 
Mittel aufgebraucht sind. Drittstaatsange­
hörige haben in der Regel nur dann einen 
Anspruch auf die Sozialhilfe bzw. Min­
destsicherung, wenn sie schon mehr als 
fünf Jahre rechtmäßig in Österreich ge­
lebt haben, wobei Asylwerberinnen und 
Asylwerber von der Mindestsicherung 
ausgeschlossen sind. Subsidiär Schutzbe­
rechtigte erhalten aufgrund Änderungen 
auf Bundesländerebene in Folge der Mi­
grationsbewegungen von 2015 (vgl. Gaul 
2016) lediglich Kernleistungen der So­
zialhilfe bzw. Mindestsicherung, die das 
Niveau der Grundversorgung nicht über­
steigen (vgl. BMASGPK 2025). Wien und 
Tirol hingegen gewährten bis 2026 subsi­
diär Schutzberechtigten eine Aufstockung 
dieser Unterstützung im Rahmen der be­
darfsorientierten Mindestsicherung. Mit 

01.01.2026 verloren in beiden Bundes­
ländern subsidiär Schutzberechtigte ihren 
Anspruch auf Leistungen der Mindestsi­
cherung (vgl. Landesregierung Tirol 2025; 
Sozialberatung Wien 2025). Die meisten 
subsidiär Schutzberechtigten mit Mindest­
sicherung wohnen bis dato in Wien, wobei 
ein signifikanter Anteil der Bezieherinnen 
und Bezieher entweder zu alt oder zu jung 
ist, um als arbeitsfähig zu gelten (vgl. dazu 
etwa Asylkoordination Österreich 2024). 
Die Höhe der Grundversorgungsleistun­
gen richtet sich nach den in der Grundver­
sorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG 
festgelegten Kostenhöchstsätzen und setzt 
sich aus unterschiedlichen Posten zusam­
men. So erhalten subsidiär schutzberech­
tigte, erwachsene Personen maximal 425 
Euro monatlich22 für Verpf legung und 
Miete bei individueller Unterbringung.23 

Einen Anspruch auf Familienbeihilfe ha­
ben subsidiär schutzberechtigte nur dann, 
wenn sie (selbstständig oder unselbststän­
dig) erwerbstätig sind und keine Grund­
versorgungsleistungen beziehen (vgl. § 3 
Abs. 4 FLAG 1967; Asylkoordination 
Österreich 2024).24 

Im Bereich des vorübergehenden Schut­
zes sind Entwicklungen im Hinblick auf 
die Aufnahme und den Schutz Vertriebe­
ner aus der Ukraine zu nennen.

Im Zuge des Angriffs von Russland auf 
die Ukraine im Jahr 2022 wurde zwecks 
Koordination der Aufnahme- und Unter­
stützungsmaßnahmen für Vertriebene 
aus der Ukraine die Stabstelle Ukraine –  
Flüchtlingskoordination im Bundeskanz­
leramt eingerichtet und zu deren Leitung 
ein Flüchtlingskoordinator bestellt (vgl. 
BKA 2022). Mit 01.10.2022 wurde die 
Stabstelle Ukraine – Flüchtlingskoordi­
nation dann vom BKA in das BMI verlegt 
(vgl. BVwG 2025).

Mit der Vertriebenen-Verordnung25 (vgl. 
EMN Österreich 2024b, 3) vom März 
2022 erhielten Vertriebene aus der Ukraine 
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einen gesicherten Aufenthaltsstatus sowie 
Zugang zu Arbeitsmarkt, Bildung und So­
zialleistungen. Vertriebene aus der Ukraine 
erhielten Zugang zu Pflegegeld und Fami­
lienleistungen (Kinderbetreuungsgeld und 
Familienbeihilfe) (vgl. EMN Österreich 
2024b, 15f). Die gesetzliche Regelung zu 
den Familienleistungen für Vertriebene lief 
mit 31.10.2025 aus. Seit 01.11.2025 besteht 
zwar wieder ein Zugang zu Familienleis­
tungen für Vertriebene, allerdings setzt die­
ser voraus, dass sie (unselbstständig oder 
selbstständig) erwerbstätig oder beim AMS 
vorgemerkt sind (vgl. § 3 Abs. 6 FLAG 
1967; § 2 Abs. 1 Z 5 lit. d KBGG26).27 

Bei der Integration der Vertriebenen lag 
von Beginn an ein Schwerpunkt auf deren 
Arbeitsmarktintegration (vgl. EMN Öster­
reich 2024b, 13). 2023 erhielten Vertriebene 
einen uneingeschränkten Arbeitsmarktzu­
gang (zuvor war eine Beschäftigungsbewil­
ligung erforderlich, die allerdings unmittel­
bar erteilt wurde) (vgl. Ammann 2024, 20). 
Die Integration in den Arbeitsmarkt bleibt 
jedoch eine Herausforderung, so lag die Be­
schäftigungsquote dieser Gruppe 2024 bei 
rund 30 % (vgl. AMS 2024).

Seit 01.10.2024 ist für die Gruppe der 
Vertriebenen unter bestimmten Voraus­
setzungen28 ein Übergang in das reguläre 
Niederlassungsregime möglich (vgl. Streit 
2025, 25f). Allerdings erfüllt nur eine be­
grenzte Zahl29 der Vertriebenen die Vor­
aussetzungen, da viele aufgrund von Be­
treuungspflichten, Krankheit oder Alter 
nicht berufstätig sind und ein Umstieg auf 
die Rot-Weiß-Rot-Karte plus daher nicht 
möglich ist (vgl. Katholische Kirche Ös­
terreich 2024).

3.	IRREGULÄRE MIGRATION 
UND RÜCKKEHR

3.1 Kontext
Eng verbunden mit dem Asylsystem bzw. 
der Aufrechterhaltung dessen Integrität 

sind die Themen Rückkehr und Vorgehen 
gegen irreguläre Migration.

Während es keine universale Definition 
von irregulärer Migration gibt, werden ver­
schiedene Situationen, wie die irreguläre 
Einreise, die Überschreitung der Aufent­
halts- bzw. Visumsdauer und das Fehlen 
ordnungsgemäßer Dokumente als irregu­
läre Migration verstanden (vgl. Wagner et 
al. 2024, 11). Personen, die nicht berechtigt 
sind, sich in Österreich aufzuhalten (z.B. 
weil ihr Antrag auf internationalen Schutz 
abgelehnt wurde oder die Gültigkeit ihres 
Aufenthaltstitels/Visums abgelaufen ist), 
sind rechtlich zur Ausreise verpflichtet. 
Erfolgt diese nicht freiwillig, kann – un­
ter bestimmten Voraussetzungen – eine 
zwangsweise Außerlandesbringung (Ab­
schiebung) erfolgen.

In Österreich ist im Zeitraum 2022–
2024 eine Zunahme der zwangsweisen 
Außerlandesbringungen (insbesondere 
durch Abschiebungen) zu beobachten, 
während die Anzahl der freiwilligen Aus­
reisen zurückging (siehe Abbildung 2, 
Seite 65). Die Abschiebungen betreffen 
allerdings vorwiegend EU-Bürgerinnen 
und -Bürger (vgl. Ammann 2024, 37; 
Streit 2025, 48). 2025 wurden mehr frei­
willige als zwangsweise Ausreisen, als 
auch ein Höchststand an Ausreisen gesamt 
verzeichnet (siehe Abbildung 2, Seite 65).

In der Praxis können Abschiebungen 
rechtliche und humanitäre Gründe, wie 
das Non-Refoulement Prinzip, das Recht 
auf Achtung des Privat- und Familienle­
bens (Art. 8 EMRK), oder gesundheitli­
che Gründe entgegenstehen (vgl. Geddes 
et al. 2020, 11f; Rosenberger et al. 2018). 
Zudem können fehlende Rückübernah­
meabkommen mit Herkunftsländern eine 
Außerlandesbringung verunmöglichen. 
In Folge werden weniger Menschen au­
ßer Landes gebracht, als Ausreisebeschei­
de erlassen werden, wie die sogenannte 
„Rückkehrquote“ verdeutlicht. Im Zeit­
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raum 2020–2024 lag die Rückkehrquote 
in der EU bei durchschnittlich rund 20 % 
der ausreisepflichtigen Drittstaatsangehö­
rigen (vgl. EK 2024a), wobei die EU für 
2025 jedoch einen deutlichen Anstieg der 
Rückkehrquote vermerkte (vgl. Der Stan­
dard 2026). Die Frage nach einem effizi­
enteren Rückkehrsystem zählt seit Jahren 
zu den zentralen Themen europäischer 
Migrationspolitik (vgl. Europäisches Par­
lament 2025).

Im März 2025 schlug die EK eine neue 
Rückführungsverordnung vor, die stren­
gere Verpflichtungen für Rückkehrerin­
nen und Rückkehrer vorsieht (vgl. EK 
2024a). Der Vorschlag sieht eine Aus­
weitung von zwangsweisen Außerlandes­
bringungen vor (vgl. Bornemann 2025). 
Der am meisten diskutierte Aspekt im 
Hinblick auf die EU-Vorschläge im Be­
reich Rückkehr ist die Möglichkeit der 
Einrichtung sogenannter „Rückführungs­
zentren“. Diese Zentren würden es den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, Personen 
in ein Drittland zurückzuführen, zu dem 
sie keine Verbindung haben. Dies stellt 
eine Kehrtwende vom bisherigen Rechts­
rahmen dar, der eine Rückführung nur in 
das Herkunftsland bzw. ein Transitland 
oder ein anderes Drittland erlaubt, je­
doch nur, wenn der Drittstaatsangehörige 
„sich freiwillig zur Rückkehr entscheidet“ 
(ebd.). Im Dezember 2025 einigte sich der 
Rat der EU auf den Vorschlag für die 
Rückführungsverordnung, inklusive der 
Möglichkeit der Rückführungszentren. 
Nunmehr folgen Verhandlungen mit dem 
Europäischen Parlament dazu (vgl. EK 
2025e). In Einklang mit früheren Positio­
nen sprach sich die österreichische Regie­
rungsspitze im Rahmen der Mitte Jänner 
2026 stattgefundenen Regierungsklausur 
für die Einrichtung von Rückkehrzentren 
in Drittstaaten gemeinsam mit den EU-
Partnerinnen und EU-Partnern aus (vgl. 
Mein Bezirk 2026).

Quelle: BFA/BMI30

2022 2023 2024 2025
Freiwillige Ausreisen 8.079 6.910 6.595 7.355
Davon unterstützte freiwillige 
Rückkehr

2.486 2.815 2.882 3.421

Davon sonstige freiwillige 
Ausreisen

5.257 3. 731 3.312 3.552

Davon freiwillige Ausreise 
nach § 133a StVG

336     364    401    382

Zwangsweise 
Außerlandesbringungen

4.471 5.990 6.973 6.801

Davon Dublin-Überstellungen 1.100 1.240 1.181    947
Davon Abschiebungen 3.371 4.750 5.792 5.854

Ausreisen gesamt 12.550 12.900 13.568 14.156

Abb. 2: Anzahl der Ausreisen aus Österreich nach 
Kategorie 2022 bis 2025

Ein weiteres zentrales Instrument zur 
Einschränkung von irregulärer Migration 
sind Migrationspartnerschaften. Ein rezen­
tes Beispiel auf EU-Ebene ist das EU-Tu­
nesien-Abkommen von 2023, das laut der 
Europäischen Kommission zu einem Rück­
gang der irregulären Migration über die 
zentrale Mittelmeerroute führte (vgl. Mei­
ners und Niederfranke 2025). Ähnlich wie 
bei anderen derartigen Partnerschaften kam 
es dabei auf Seiten der Zivilgesellschaft 
zu Bedenken im Hinblick auf Menschen­
rechtsverletzungen durch die staatlichen 
Behörden im Drittstaat (vgl. The Tahrir In­
stitute for Middle East Policy 2025).

 Im Oktober 2025 wurde schließlich 
auch der Pakt für den Mittelmeerraum 
beschlossen, der die Zusammenarbeit der 
EU mit den Partnerländern in Afrika und 
im Nahen Osten in verschiedenen Berei­
chen stärken soll. Ein zentraler Bestand­
teil dieses Paktes ist die Kooperation im 
Bereich Migrationsmanagement, die ope­
rative Partnerschaften zur Bekämpfung 
der Schlepperei von Migrantinnen und 
Migranten vorsieht, um irreguläre Migra­
tion zu reduzieren (vgl. EK 2025d). Auch 
auf nationaler Ebene werden zunehmend 
Partnerschaften zur Steuerung grenzüber­
schreitender Mobilität eingesetzt (vgl. 
EMN 2024a).
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3.2 Nationale Maßnahmen 
Eine Schlüsselrolle in den Bemühungen, 
irregulärer Migration nach Österreich 
entgegenzuwirken, nimmt seit 2021 die 
in Wien eingerichtete Joint Coordination 
Platform (JCP) ein. Sie widmet sich der 
regionalen Zusammenarbeit in den Berei­
chen Rückkehr, Grenzmanagement, Asyl 
sowie der Bekämpfung von Schlepperei 
und Menschenhandel entlang der West­
balkanroute (vgl. Ebner 2022, 41). Zudem 
startete Österreich 2022 und 2024 Infor­
mationskampagnen, um potenzielle Mig­
rantinnen und Migranten in Herkunfts- und 
Transitstaaten über Risiken, Falschinfor­
mationen und geringe Erfolgschancen im 
Asylverfahren zu informieren (vgl. Stiller 
2023b, 44). Die Durchführung von Grenz­
kontrollen zu Nachbarstaaten, die Betei­
ligung an Grenzpunkt- und Grenzraum­
kontrollen in anderen Staaten (Ungarn, 
Serbien und Nordmazedonien), die Durch­
führung beschleunigter Asylverfahren bei 
geringen Anerkennungschancen und ein 
Fokus auf die konsequente Durchführung 
von Außerlandesbringungen sind weitere 
Maßnahmen im Feld irregulärer Migra­
tion im Beobachtungszeitraum (vgl. Streit 
2025, 38–42).

Seit 2023 setzt Österreich auch verstärkt 
bilaterale Migrationspartnerschaften zur 
Migrationskontrolle ein, wobei es sich da­
bei um umfassende, themenübergreifende 
Partnerschaften zu Mobilität, Migration 
und Entwicklung handelt. Die meisten 
Kooperationen werden in Form von recht­
lich unverbindlichen Absichtserklärungen 
(Memoranda of Understanding) vereinbart 
(vgl. EMN 2024a, 11, 13).

2023 schloss Österreich das erste umfas­
sende Migrations- und Mobilitätsabkom­
men mit Indien ab, das die Themen regu­
läre Migration, irreguläre Migration und 
Rückkehr behandelt (vgl. Ammann 2024, 
38). 2024 folgten weitere bilaterale Memo­
randa of Understanding mit Ecuador, 

Ghana, Indonesien, Kenia und Kuwait, die 
neben der Reduktion irregulärer Migra­
tion und Rückkehrkooperation auch Fra­
gen der Fachkräftezuwanderung oder der 
konsularischen Zusammenarbeit abdeck­
ten (vgl. Streit 2025, 50). Neben diesen 
umfassenden Partnerschaften gibt es auch 
auf Rückkehr begrenzte Kooperationen. 
2023 wurden beispielsweise Rückkehr­
kooperationen mit Armenien, Marokko 
und Irak abgeschlossen (vgl. Ammann 
2024, 36f). Das aktuelle Regierungspro­
gramm sieht vor, dass internationale Mi­
grationspartnerschaften und bilaterale 
Rückkehrabkommen weiter ausgebaut 
werden (vgl. BKA 2025, 75, 128f).

Auch einige zentrale hochgerichtliche 
Entscheidungen und operative Maßnah­
men prägten das Feld irreguläre Migration 
und Rückkehr in der Untersuchungspe­
riode: Im Jahr 2024 setzte sich beispiels­
weise der VfGH mit der Ablehnung von 
internationalem Schutz und der Erlassung 
von Rückkehrentscheidungen von syri­
schen und afghanischen Staatsangehöri­
gen auseinander und entschied, dass diese 
verfassungskonform waren (vgl. Streit 
2025, 48).

Im Anschluss an den Sturz von Baschar 
al-Assad in der Arabischen Republik 
Syrien stellte der österreichische Bundes­
minister für Inneres im Dezember 2024 
zudem ein „geordnetes Rückführungs- 
und Abschiebungsprogramm“ für Syrerin­
nen und Syrern vor (vgl. ebd.). Internatio­
nale Organisationen und Akteurinnen und 
Akteure aus der Zivilgesellschaft spra­
chen sich für eine Unterstützung bei der 
freiwilligen Rückkehr aus, warnten jedoch 
vor der Durchführung von Abschiebungen 
aufgrund der instabilen Sicherheitslage in 
Syrien (vgl. ebd., 49). Im Juli 2025 führte 
Österreich erstmals seit 15 Jahren eine 
Abschiebung nach Syrien durch und war 
damit 2025 der einzige EU-Mitgliedstaat, 
der Syrerinnen und Syrer zwangsweise in 
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ihr Herkunftsland rückführte (vgl. BMI 
2025c; ORF 2025d). Des Weiteren führte 
Österreich 2025 erstmals seit der Macht­
übernahme durch die Taliban (2021) eine 
Abschiebung nach Afghanistan (vgl. Der 
Standard 2025a) sowie (erstmals seit 20 
Jahren) nach Somalia (vgl. BFA 2025b) 
durch. Diese Abschiebungen betrafen 
strafrechtlich verurteilte Personen, wur­
den jedoch aufgrund der Sicherheitslage 
in den Zielländern in der öffentlichen De­
batte kontrovers gesehen (vgl. der Stan­
dard 2025b).

4.	MIGRATION ZU 
ERWERBSZWECKEN 

4.1 Kontext
In den vergangenen Jahren widmete sich 
die EU angesichts der steigenden demogra­
phischen Alterung und des damit verbun­
denen Fachkräftemangels auch verstärkt 
Initiativen zur Fachkräftegewinnung und 
der Entwicklung gemeinsamer EU-weiter 
Mechanismen, wie beispielsweise der Ein­
richtung von Talentpartnerschaften mit 
Drittstaaten und des EU-Talentpools (vgl. 
EK 2025b). Während erstere auf die ge­
regelte Mobilität von Arbeitskräften aus 
ausgewählten Drittstaaten (z.Z. Ägypten, 
Bangladesch, Marokko, Tunesien und 
Pakistan) abzielt, ist der EU-Talentpool 
eine auf EU-Ebene angesiedelte Plattform, 
die Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
den Zugang zu einem breiteren Pool an 
Talenten ermöglichen soll. Zudem soll er 
Informationen über Einstellungsverfahren 
und die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
in der EU bieten (vgl. EK 2025a). Bereits 
2021 wurde auch die Blaue Karte EU, die 
erstmals 2009 eingeführt wurde,31 um 
hochqualifizierte Fachkräfte aus Dritt­
staaten für den europäischen Arbeitsmarkt 
zu gewinnen, reformiert.32 Die Relevanz 
dieses Aufenthaltstitels variiert allerdings 
in den Mitgliedstaaten, da einige EU-Staa­

ten, darunter auch Österreich, parallel da­
zu eigene Instrumente geschaffen haben. 
Im Jahr 2023 erhielten rund 89.000 hoch­
qualifizierte Arbeitskräfte aus Nicht-EU-
Staaten eine Blaue Karte EU. Die meisten 
wurden in Deutschland ausgestellt (78 %) 
(vgl. Eurostat 2025b). In Österreich spielt 
die Blaue Karte EU im Vergleich zur Rot-
Weiß-Rot (RWR) – Karte, dem nationalen 
Aufenthaltstitel für die Arbeitsmigration, 
eine untergeordnete Rolle. 2024 wurden 
776 Blaue Karten ersterteilt, während 
5.566 RWR-Karten (siehe Abbildung 3) 
erteilt wurden (vgl. BFA 2025a).

Quelle: BMI33

Jahr Ersterteilte RWR-Karten

2020 1.274

2021 1.788

2022 2.903

2023 4.043

2024 5.566

Abb. 3: Ersterteilung Rot-Weiß-Rot–Karten

Im März 2024 veröffentlichte die EK 
einen Aktionsplan zur Bekämpfung von 
Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. 
Der Aktionsplan unterstreicht die wichti­
ge Rolle von Drittstaatsangehörigen bei 
der Bewältigung des Arbeits- und Fach­
kräftemangels, bekräftigt den „Skills-
first“-Ansatz bei der Anerkennung von 
Qualifikationen und fordert wirksame 
Arbeitsvermittlungs- und Integrationspoli­
tiken sowie gleiche und faire Arbeits­
bedingungen für Migrantinnen und Mig­
ranten (vgl. EK 2024).

Österreich – wie rezente EMN-Analysen 
(vgl. Ammann/Hadj Abdou 2026; Hadj 
Abdou/Ebner 2025) zeigen – war trotz 
des wirtschaftlichen Abschwungs ab 2023 
und des damit verbundenen Rückgangs 
an offenen Stellen auch 2025 noch eines 
der Länder mit der höchsten Rate an offe­
nen Stellen innerhalb der EU. Seit 2021 ist 
das inländische Arbeitskräftepotential in 
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Österreich, d.h. das Angebot an Arbeits­
kräften mit österreichischer Staatsange­
hörigkeit, rückläufig und die Ausweitung 
des Arbeitskräfteangebots lediglich auf 
ausländische Arbeitskräfte zurückzufüh­
ren (vgl. Ammann/Hadj Abdou 2026, 3).

Laut einer rezenten IPSOS-Umfrage aus 
dem Jahr 2025 sahen 41 % der Befragten 
es dabei als notwendig an, Österreichs 
Attraktivität als Zielland für qualifizierte 
Arbeitskräfte zu steigern (vgl. Ipsos 2025, 
15). Bei höher gebildeten und älteren Be­
völkerungsgruppen ist diese Zustimmung 
mit 58 % bzw. 51 % nochmals signifikant 
höher (vgl. ebd.).

4.2 Nationale Maßnahmen
In Österreich reagierte man folglich zu­
nehmend auf den steigenden Arbeits- und 
Fachkräftebedarf (vgl. Hadj Abdou/Ebner 
2025). Schrittweise wurden rechtliche 
Rahmenbedingungen angepasst, Verfah­
ren f lexibilisiert und neue Instrumente 
geschaffen, um Drittstaatsangehörigen 
den Zugang zum österreichischen Arbeits­
markt zu erleichtern (vgl. ebd.).

Einen wesentlichen Schritt in Richtung 
eines modernen Fachkräftezuwanderungs­
systems stellte die Reform der RWR-Karte 
dar, die im Oktober 2022 in Kraft trat (vgl. 
Stiller 2023a, 25f). Die Reform umfass­
te Erleichterungen beim Mindestgehalt 
für Antragstellerinnen und Antragsteller 
sowie die Möglichkeit der Inlandsantrag­
stellung. Zudem wurde durch die Einfüh­
rung einer neuen Stammsaisonierrege­
lung bestimmten Saisonarbeitskräften die 
Möglichkeit eröffnet, außerhalb bestehen­
der Kontingente und ohne Arbeitsmarkt­
prüfung eine Beschäftigungsbewilligung 
zu erhalten. Darüber hinaus beseitigte die 
Reform die bislang gesetzlich vorgesehene 
Mindestentlohnung für Studienabsolven­
tinnen und -absolventen, wodurch deren 
Zugang zur RWR-Karte erleichtert wurde 
(vgl. ebd., 24–27). Bereits seit 2021 muss­

ten Antragstellerinnen und -steller für eine 
RWR-Karte zudem keinen Nachweis einer 
ortsüblichen Unterkunft mehr erbringen 
(vgl. Ebner 2021, 8). Diese Anpassungen 
zielten darauf ab, das System flexibler, 
transparenter und international wettbe­
werbsfähiger zu gestalten (vgl. Stiller 
2023a, 24–26). In Folge wurden 2023 um 
rund 40 % mehr RWR-Karten neu erteilt 
als im Vorjahr (vgl. Ammann 2024, 7) 
(siehe Abbildung 3 Seite 67). Trotz dieser 
Fortschritte wies der Rechnungshof auf 
die Notwendigkeit einer Vereinfachung 
des RWR-Kartensystems und auch auf 
Maßnahmen zur stärkeren Rekrutierung 
von Frauen hin, die bei der Vergabe von 
RWR-Karten unterrepräsentiert sind (vgl. 
Streit 2025, 9f).

Der Ministerratsvortrag von Bundesmi­
nisterin Schumann vom Februar 2026 (vgl. 
BMASGPK 2026) und die zuvor im Jän­
ner 2026 veröffentlichte österreichische 
Industriestrategie (vgl. BMWET 2026, 60) 
kündigte zur Sicherung von Fachkräften 
nunmehr weitere zentrale Reformen im 
Bereich der RWR-Karte an. Zudem werden 
darin Maßnahmen zu Nostrifizierungen 
und Berufsqualifikationen angekündigt, 
inklusive einer bundesweit einheitlichen 
Kompetenzstelle zur Anerkennung von aus­
ländischen Studienabschlüssen (vgl. ebd.).

Bereits in den Jahren 2020–2024 wurden 
einige Maßnahmen im Bereich der An­
erkennung von im Ausland erworbenen 
Qualifikationen umgesetzt. Ein besonde­
rer Schwerpunkt lag dabei seit 2020 im 
Bereich Gesundheit und Pflege, wodurch 
der Zugang internationaler Fachkräfte zu 
reglementierten Gesundheitsberufen ver­
einfacht wurde (vgl. Ammann 2024, 10f). 
2024 wurde auch eine Qualifikations­
datenbank für Nostrifikationen im Ge­
sundheits- und Pf legebereich und ein 
Kompetenzzentrum für Anerkennungs­
verfahren etabliert, sowie ein Pre-Check-
Register für Bewerberinnen und Bewerber 
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aus Drittstaaten – vorerst von den Philip­
pinen (vgl. ebd., 12) – eingerichtet. Letz­
teres soll, wie auch in der unlängst veröf­
fentlichten Industriestrategie festgehalten, 
weiter ausgebaut werden (vgl. BMWET 
2026).

Zur gezielten Anwerbung von Fachkräf­
ten aus dem Ausland entwickelte die Wirt­
schaftskammer Österreich (WKÖ) eine 
internationale Fachkräfte-Strategie. Auf 
dieser Grundlage wurde die Internationale 
Fachkräfte-Offensive (IFO) ins Leben 
gerufen, ein Programm, das den Zuzug 
qualifizierter Arbeitskräfte in Mangel­
berufen aus ausgewählten Fokusländern 
fördert (vgl. Ammann 2024, 11). Die Ini­
tiative wurde 2022 gestartet (vgl. Hadj 
Abdou/Ebner 2025, 10) und 2023 in sechs 
Ländern umgesetzt – Albanien, Brasilien, 
Indonesien, Kosovo, Nordmazedonien 
und den Philippinen. Zudem wurde 2023 
Indien in die Gruppe der Fokusländer 
aufgenommen (vgl. Hadj Abdou/Ebner 
2025, 28). In diesen Staaten wird der Wirt­
schaftsstandort Österreich aktiv bewor­
ben und gezielt nach Fachkräften in stark 
nachgefragten Berufsfeldern gesucht (vgl. 
Ammann 2024, 11).

Die zunehmende Bedeutung bilateraler 
Kooperationen mit Drittstaaten führte zu 
einer weiteren Ausdifferenzierung der ös­
terreichischen Arbeitsmigrationspolitik. 
Bereits im Jahr 2023 unterzeichneten Ös­
terreich und die Philippinen ein Memo­
randum of Understanding (MoU) über die 
Rekrutierung von Fachkräften – das erste 
bilaterale Abkommen dieser Art, das Ös­
terreich mit einem Drittstaat abschloss. 
Im selben Jahr trat das Migrations- und 
Mobilitätsabkommen zwischen Österreich 
und Indien in Kraft, das die Mobilität qua­
lifizierter Arbeitskräfte fördern und den 
gegenseitigen Informationsaustausch er­
leichtern soll (vgl. ebd., 12). Zur Anwer­
bung von Fachkräften aus Drittstaaten 
schloss Österreich im Jahr 2024 zudem ein 

rechtlich nicht verbindliches bilaterales 
MoU mit Indonesien ab, welches die Rek­
rutierung von Schlüssel- und Fachkräften 
regelt. Darüber hinaus wurden mit Ghana 
und Kenia ebenfalls MoUs vereinbart, die 
neben Bestimmungen zur Rückführungs­
kooperation auch Aspekte regulärer Mig­
ration enthalten (vgl. Streit 2025, 13).

Insgesamt zeigt sich in der Beobach­
tungsperiode ein konsistenter Trend hin 
zur gezielten Anwerbung internationaler 
Fachkräfte sowie zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für qualifizierte Zu­
wanderung.

5.	FAZIT
Wie der Beitrag zeigt, sind Migration und 
Asyl äußerst dynamische Politikfelder. 
Migrationspolitik ist stark durch rechtli­
che Rahmenbedingungen und Entwick­
lungen auf EU-Ebene geprägt, gleichzeitig 
prägen auch Mitgliedstaaten diese Rah­
men maßgeblich mit. Österreich nimmt 
hier eine aktive Rolle ein und hat gleich­
zeitig auf nationaler Ebene eine Fülle von 
Maßnahmen zur Migrationssteuerung 
getätigt. Im Bereich internationaler Schutz 
wurden einerseits Maßnahmen zur Redu­
zierung von Ankunftszahlen gesetzt und 
andererseits die Betonung auf Deutsch­
lernen, Arbeitsmarktintegration sowie 
Werte und Orientierung für im Land 
befindliche Asylwerberinnen und Asyl­
werber und asylberechtigte Personen ge­
legt. Im Bereich vorübergehender Schutz 
gab es insbesondere einen Fokus auf die 
Arbeitsmarktintegration der in Österreich 
befindlichen vertriebenen Ukrainerinnen 
und Ukrainer. Im Bereich irreguläre Mi­
gration und Rückkehr kam es zu einer 
Reihe an Maßnahmen, die insbesondere 
die externe Dimension und das Instru­
ment der Migrationsdiplomatie einsetzen. 
Im Hinblick auf Migration zu Erwerbs­
zwecken zeigt sich, dass in Österreich 
Arbeitsmigration zunehmend als strate­
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gisches Instrument zur Sicherung des 
Wirtschaftsstandorts verstanden wurde. 
Aufgrund des starken Rückgangs an in 
Österreich geborenen Arbeitskräften kam 
es zu einer steigenden Wahrnehmung der 
Relevanz von Zuwanderung zur Fachkräf­

tesicherung. In der Zusammenschau der 
unterschiedlichen im Beitrag behandelten 
Politikfelder dominierte dabei in der un­
tersuchten Periode jedoch nach wie vor der 
Aspekt der Migrationskontrolle gegenüber 
der Schaffung regulärer Migrationswege.
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